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4516 der Beilaaen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 26. März 1993 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaft
steuergesetz 1988, das Umsatzsteuergesetz 1972, das Bewertungsgesetz 
1955, das Vermögensteuergesetz 1954 und das \~ohnungsgemei nnütz i gkei ts
gesetz 1979 geändert werden und ein Bundesgesetz über steuerliche 
Maßnahmen zur Förderung des Wohnbaus eingeführt wird 

Das für die Inanspruchnahme des Investitionsfreibetrages für vermie
tete Gebäude aufgestellte Erfordernis, es müsse die gewerbliche Vermie
tung der ausschließliche Betriebsgegenstand des Vermieters sein, hat sich 
inder Vergangenhei tal s vi el fach nicht gerechtferti gtes Hinderni s für 
eine steuerl ich sinnvolle Investitionsförderung gezeigt. Die erwähnte 
Einschränkung des Investitionsfreibetrages bei vermieteten Gebäuden ent
fällt für Anschaffungs- oder (Teil-)Herstellungskosten ab 1. Feber 1993. 
Für ab di esem Zeitpunkt anfallende Teil beträge von Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten kann der Investitionsfreibetrag auch dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die früheren Teilbeträge noch vom Investi
tionsfreibetrag ausgeschlossen waren. Soweit der Investitionsfreibetrag 
erst bei Fertigstellung beansprucht wird, kann aber auch nur für die ab 
1. Feber 1993 angefallenen Teilbeträge an Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten ein Investitionsfreibetrag gebildet werden. Im Inter
esse einer gezielten Investitionsförderung soll für Nutzungsrechte an 
Wirtschaftsgütern ein Investitionsfreibetrag ni~ht mehr in Anspruch 
genommen werden können. Dies soll erstmals bei der Veranlagung für 1993 
angewendet werden. 

Weiters soll zur Belebung der Konjunktur der Investitionsfreibetrag 
für die Zeit zwischen 1. Feber 1993 und 31. März 1994 auf 30% angehoben 
werden. Zur Erhöhung des Anrei zes, Investiti onen i nnerha 1 b di eses Zeit
raums zu tätigen, soll der Investitionsfreibetrag zwischen dem 1. April 
1994 und dem 31. März 1995 auf 15% abgesenkt werden. Unmaßgeblich ist, ob 
ein "Regelwirtschaftsjahr U oder ein abweichendes Wirtschaftsjahr gegeben 
ist. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 30. März 1993 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Stefan Prähauser 
Berichterstatter 

DVR 0050369 23030. 0020/4·93 

Wi en, 1993 03 30 

Anna Elisabeth Haselbach 
Vorsitzende 
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